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Regeste

Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben. Angesichts des Verfahrensaus- ganges können
die Eintretensvoraussetzungen offen bleiben. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die
Bundesanwaltschaft zurecht kein Strafverfahren eröff- nete.
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E. 2.1
Eine Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn sich aus den In- formationen und
Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein
hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die Staatsanwaltschaft
verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen
Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO).

E. 2.2
Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz
ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1 StGB). Der Grundsatz der Legalität ("nulla poena
sine lege") ist ebenfalls in Art. 7 EMRK ausdrücklich verankert. Er ergibt sich auch aus Art.
5 Abs. 1, Art. 9 und Art. 164 Abs. 1 lit. c BV (BGE 129 IV 276 E. 1.1.1 mit Hinweisen).
Der Grundsatz ist verletzt, wenn jemand wegen eines Verhaltens strafrechtlich verfolgt
wird, das im Ge- setz überhaupt nicht als strafbar bezeichnet wird; wenn das Gericht ein
Ver- halten unter eine Strafnorm subsumiert, unter welche es auch bei weitestge- hender
Auslegung der Bestimmung nach den massgebenden Grundsätzen nicht subsumiert werden
kann; oder wenn jemand in Anwendung einer Straf- bestimmung verfolgt wird, die
rechtlich keinen Bestand hat. Aus dem Grund- satz der Legalität wird das
Bestimmtheitsgebot abgeleitet ("nulla poena sine lege certa"). Eine Strafnorm muss
hinreichend bestimmt sein. Welche Anfor- derungen daran zu stellen sind, hängt unter
anderem von der Komplexität der Regelungsmaterie und der angedrohten Strafe ab. Das
Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach richten und
die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entspre- chenden Grad
an Gewissheit erkennen kann (BGE 138 IV 13 E. 4.1; 119 IV 242 E. 1c;117 Ia 472 E. 3e; je
mit Hinweisen).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer legt mit sorgfältig gewählten Worten eindringlich und für das
Gericht nachvollziehbar seine Situation und sein Leid dar. Insbeson- dere zum Schutz der



Individuen vor einer überbordenden staatlichen Straf- gewalt entwickelten sich die im
vorstehenden Absatz dargestellten Grund- sätze zu den Strafnormen. Art. 7 der
Bundesverfassung (Menschenwürde) ist keine Strafnorm. In den Eingaben des
Beschwerdeführers ist kein hinrei- chender Verdacht ersichtlich, dass eine bestimmte
Strafbestimmung in der Gerichtsbarkeit des Bundes erfüllt sein könnte. Zum Beispiel fallen
nicht in den Bereich des Strafrechts die Vorwürfe des Nicht-Geltenlassens seiner Person,
seiner Eigenart, seines Stils oder das Nicht-Hören resp. Nicht-Ak- zeptieren von allem
Guten, was der Beschwerdeführer getan habe. Das gilt auch (beispielsweise) für die
Schilderung der Vorgänge, welche der Be- schwerdeführer unter den Überschriften
Amtsgeheimnis-Verletzung, Erpres- sung, Rufmord oder Heuchelei beschreibt (vgl. Seiten
4/5 von "Meine Klagen
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an die Angeklagten", der Bundesanwaltschaft eingereicht). Damit durfte die
Bundesanwaltschaft von der Eröffnung einer Strafuntersuchung absehen. Dies führt zur
Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.

E. 3
In Würdigung der massgebenden Umstände sind vorliegend keine Gerichts- kosten zu
erheben.
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